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(54) Steckhülse und Verfahren zu deren Herstellung

(57) Die Erfindung betrifft eine Steckverbindung zur
Verbindung zweier elektrischer Leitungsabschnitte (2)
durch eine Steckhülse (1), wobei die Steckhülse (1) eine
sacklochartige Ausnehmung (3) aufweist. Die Steckhül-
se (1) und die Ausnehmung (3) sind zumindest ab-
schnittsweise konisch ausgebildet, so daß sich ein Au-
ßendurchmesser (DA) der Steckhülse (1) und ein Innen-
durchmesser (DI) der Ausnehmung (3) gleichläufig ver-
jüngen. Die Steckhülse (1) ist in dem konischen Bereich
geschlitzt und eine Weite der Schlitze (4) ist im unbela-
steten Zustand der Steckhülse (1) über die axiale Länge
der Schlitze (4) konstant.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steckhülse für eine
Steckverbindung zwischen zwei elektrischen Leitungs-
abschnitten und ein Verfahren zur Herstellung einer sol-
chen Steckhülse.
[0002] Steckverbindungen zum Verbinden zweier Lei-
tungsabschnitte, beispielsweise zweier Koaxialkabel,
werden gewöhnlich durch Klemmwirkung mittels Steck-
hülsen realisiert. Die Herstellung der Steckhülsen erfolgt
dabei bisher durch spanabhebende Verfahren wie Dre-
hen oder Fräsen an einer CNC-Maschine und die nach-
folgende manuelle Bearbeitung der Steckhülsen durch
abschnittsweise plastische Verformung.
[0003] Nachteilig an den bekannten Steckverbindun-
gen ist insbesondere, daß die Herstellung der Steckhül-
sen durch manuelle Bearbeitungsschritte aufwendig und
fehlerbehaftet ist, so daß zu den hohen Herstellungsko-
sten auch hohe Ausschußquoten kommen.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es dem-
nach, eine Steckverbindung anzugeben, welche eine si-
chere, einfach und kostengünstig herzustellende Verbin-
dung zwischen den zu verbindenden Leitungsabschnit-
ten ermöglicht, und ein entsprechendes Verfahren zu de-
ren Herstellung anzugeben.
[0005] Die Aufgabe wird hinsichtlich der Steckhülse
durch die Merkmale des Anspruchs 1 und hinsichtlich
des Verfahrens durch die Merkmale des Anspruchs 9
gelöst.
[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsge-
mäßen Steckverbindung sind in den Unteransprüchen
angegeben.
[0007] Im Folgenden werden anhand der Zeichnung
bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung bei-
spielhaft dargestellt und in der nachfolgenden Beschrei-
bung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1A-B eine schematische, perspektivische Dar-
stellung eines Ausführungsbeispiels eines
für eine Steckverbindung geeigneten Bau-
teils gemäß dem Stand der Technik, und

Fig. 2A-B schematische Schnittdarstellungen zweier
Ausführungsbeispiele erfindungsgemäßer
Steckhülsen für eine Steckverbindung.

[0008] Fig. 1A und 1B zeigen in stark schematisierten,
teilweise geschnittenen Ansichten ein Ausführungsbei-
spiel für eine Steckhülse 1 für die lösbare Verbindung
von zwei Leitungsabschnitten 2, insbesondere für elek-
trische Verbindungen wie z.B. Koaxialkabel, in zwei ver-
schiedenen Bearbeitungsstadien. Der passende zweite
Leitungsabschnitt 2 ist in Fig. 1A und 1B nicht dargestellt.
[0009] Gängigerweise wird, wie in Fig. 1A und 1B dar-
gestellt, zumindest einer der Leitungsabschnitte 2 mit ei-
ner Steckhülse 1 versehen, in welche dann das entspre-
chende Gegenstück, welches ein passender Steckstift
ist, eingesteckt wird.

[0010] Die Steckhülse 1 wird dabei hergestellt und be-
arbeitet, um ihrer Haltefunktion zu genügen, indem aus
einem Rohling, beispielsweise unter Einsatz einer CNC-
Maschine zur spanabhebenden Bearbeitung wie z.B.
Drehen oder Fräsen, eine zylindrische Steckhülse 1 ge-
formt und mit einer ebenfalls zylindrischen sacklocharti-
gen Ausnehmung 3 versehen wird.
[0011] Mittels einer Säge oder eines anderen geeig-
neten Werkzeugs werden dann Schlitze 4 in den Bereich
der Steckhülse 1 eingebracht, in welchem auch die Aus-
nehmung 3 ausgebildet ist. Die Anzahl der Schlitze 4
sollte aus Gründen der Zuverlässigkeit bei der Klemm-
wirkung zumindest zwei betragen, vier Schlitze 4, die sich
beispielsweise kreuzförmig schneiden, sind jedoch noch
vorteilhafter. Die Schlitze 4 weisen dabei über ihre axiale
Länge eine konstante Weite auf, i.e. Kanten 6 der Schlit-
ze 4 sind über die axiale Länge jeweils gleich weit von-
einander beabstandet.
[0012] Nach der vorbereitenden spanabhebenden Be-
arbeitung weist die Steckhülse 1 somit im Bereich der
Ausnehmung 3 mehrere, durch die Schlitze 4 getrennte
Wandungsabschnitte 5 auf, welche je nach Materialstär-
ke der Wandung der Steckhülse 1 eine mehr oder weni-
ger starke Elastizität aufweisen.
[0013] Um die Klemmwirkung der Steckhülse 1 zu ver-
bessern und gleichzeitig den Außendurchmesser der
Steckhülse 1 zu reduzieren oder maximal auf gleichem
Durchmesser wie im ungeschlitzten Bereich zu erhalten,
werden beim Stand der Technik die Wandungsabschnit-
te 5 durch manuelle plastische Verformung leicht nach
radial innen eingeformt, wodurch die Steckhülse 1 im ge-
schlitzten Bereich eine leicht konische Form erhält. Die
Kanten 6 der Schlitze 4 werden dadurch, wie in Fig. 1B
gezeigt, abschnittsweise auf Stoß gebracht, wodurch die
Schlitze 4 eine Dreiecksform erhalten.
[0014] Dies kann beispielsweise durch das manuelle
Einschlagen der Steckhülse 1 in eine sich verjüngende
Öffnung erfolgen, wodurch die zylindrische Steckhülse
1 abschnittsweise konisch verformt wird.
[0015] Wird nun ein Leitungsabschnitt 2 in die Ausneh-
mung 3 eingeschoben, werden die Wandungsabschnitte
5 auseinandergespreizt und sorgen für eine elastische
Klemmverbindung zwischen der Steckhülse 1 und dem
eingesteckten Steckstift. Das beschriebene Verfahren
wird dabei verwendet, um eine glatte Oberfläche der aus
den zwei Leitungsabschnitten 2 zusammengesetzten
Leitung zu gewährleisten.
[0016] Das beschriebene bisher übliche Verfahren zur
Herstellung der Steckhülse 1 als Kombination von span-
abhebenden und plastisch verformenden Bearbeitungs-
schritten weist dabei jedoch mehrere Nachteile auf. Zu-
nächst besteht die Gefahr, daß bei ungenauer Positio-
nierung der Steckhülse 1 beim Zusammenbiegen der
Wandungsabschnitte 5 diese überlappen, verbogen oder
sogar eingerissen werden, was eine hohe Ausschußquo-
te bei der Herstellung bedingt. Weiterhin ist die Repro-
duzierbarkeit nicht zufriedenstellend, da bereits geringe
Versätze zu größeren Unterschieden in der Endform der
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Steckhülse 1 führen können. Zudem ist das Verfahren
zeit- und personalaufwendig und somit kostenintensiv.
[0017] Erfindungsgemäß wird daher vorgeschlagen,
die Steckhülse 1 sowohl in ihrer äußeren Form als auch
in der Form der in ihr ausgebildeten Ausnehmung 3 zu-
mindest abschnittsweise konisch ausschließlich durch
spanabhebende Verfahren ohne plastische, manuell
durchzuführende Verfahrensschritte herzustellen.
[0018] Dadurch kann der manuelle Bearbeitungs-
schritt des Einformens entfallen, die Bauteile können
ausschließlich mit der CNC-Maschine in gleichbleiben-
der Form und Qualität hergestellt werden, wodurch sich
der Ausschuß verringert und die Herstellungskosten re-
duziert werden können.
[0019] Ein erstes Ausführungsbeispiel für eine erfin-
dungsgemäß ausgestaltete Steckhülse 1 ist in Fig. 2A
schematisch dargestellt.
[0020] Die Steckhülse 1 ist dabei zumindest in dem
die Wandungsabschnitte 5 aufweisenden Bereich ko-
nisch geformt, im gezeigten Ausführungsbeispiel insbe-
sondere im Bereich der Schlitze 4. Die sacklochartige
Ausnehmung 3 im Inneren der Steckhülse 1 ist ebenfalls
zumindest abschnittsweise konisch ausgebildet, insbe-
sondere im Bereich der Schlitze 4, so daß die Wand der
Steckhülse 1 im Bereich der Schlitze 4 eine gleichmäßige
Wandstärke aufweist.
[0021] In Fig. 2A sind beispielhafte Bemaßungsberei-
che angegeben, welche vorteilhafte Bereiche für die
Steckhülse 1 angeben. Eine Öffnungsweite A der Aus-
nehmung 3 der Steckhülse 1 kann dabei insbesondere
mindestens 0,6mm betragen, eine Bohrungslänge B der
Ausnehmung 3 insbesondere 0,6mm bis 1,5mm, wobei
die Bohrungslänge B das Fünffache der Öffnungsweite
A betragen kann. Die Reduktion C des Durchmessers
der Ausnehmung 3 im konischen Bereich beträgt bei ei-
nem Durchmesser der Ausnehmung 3 zwischen 0,6mm
und 1,0mm ca. 0,08mm, bei einem Durchmesser der
Ausnehmung 3 zwischen 1,0mm und 2,0mm ca. 0,1mm,
bei einem Durchmesser der Ausnehmung 3 zwischen
2,0mm und 4,0mm ca. 0,2mm und bei einem Durchmes-
ser der Ausnehmung 3 zwischen 4,0mm und 5,0mm ca.
0,3mm. Die axiale Länge E des konischen Bereichs ent-
spricht maximal der Bohrungslänge B der Ausnehmung
3. Die Schlitzweite F beträgt mindestens 0,06mm.
[0022] Ein erster Außendurchmesser DA,1 der Steck-
hülse 1 ist größer als ein zweiter Außendurchmesser DA,2
der Steckhülse 1, wobei sich die Steckhülse 1 in Richtung
auf den Bereich verjüngt, in welchem die Ausnehmung
3 eingebracht ist. Entsprechend ist ein Innendurchmes-
ser der sacklochartigen Ausnehmung 3 am geschlosse-
nen Ende der Ausnehmung 3 größer als am offenen Ende
der Ausnehmung 3, so daß die konische Verjüngung der
Ausnehmung 3 gleichläufig und betragsmäßig gleich zu
der Verjüngung des Außendurchmessers DA der Steck-
hülse 1 ist.
[0023] Die Schlitze 4 behalten dadurch im unbelaste-
ten Zustand ihre konstante Schlitzweite mit gleichmäßi-
ger Beabstandung der Kanten 6 der Schlitze 4, so daß

keinerlei Ausfälle durch ungleichmäßige Stoßbereiche
oder Überlappungen der Wandungsabschnitte 5 mit
nachfolgenden Beschädigungen der Steckhülse 1 auf-
treten, während sie im belasteten Zustand, wenn ein Ge-
genstück der Leitungsabschnitte 2 in die Ausnehmung 3
eingeschoben ist, abschnittsweise aufgeweitet werden.
Bei einer passenden Wahl der Außen- und Innendurch-
messer der Leitungsabschnitte 2 ist trotzdem eine glatte
Oberfläche gewährleistet.
[0024] Die Steckhülse 1 weist im Ausführungsbeispiel
eine Schulter 7 auf, welche eine einfachere Handhabung
der Steckhülse 1 beim Aufsetzen auf den Leitungsab-
schnitt 2 ermöglicht.
[0025] Fig. 2B zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäß ausgestalteten Steckhülse 1,
welche an einem stirnseitigen Ende 8 der Ausnehmung
3 einen umlaufenden Sicherungswulst 9 aufweist. Da-
durch kann beispielsweise mit einer entsprechend aus-
gebildeten Nut eines nicht weiter dargestellten Gegen-
stücks eine verbesserte Verbindung hergestellt werden,
welche nicht durch einfaches Abrutschen gelöst werden
kann.
[0026] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Aus-
führungsbeispiele begrenzt. Die einzelnen Merkmale
sind beliebig miteinander kombinierbar.

Patentansprüche

1. Steckverbindung zur Verbindung zweier elektrischer
Leitungsabschnitte (2) durch eine Steckhülse (1),
wobei die Steckhülse (1) eine sacklochartige Aus-
nehmung (3) aufweist, wobei die Steckhülse (1) und
die Ausnehmung (3) zumindest abschnittsweise ko-
nisch ausgebildet sind, so daß sich ein Außendurch-
messer (DA) der Steckhülse (1) und ein Innendurch-
messer (DI) der Ausnehmung (3) gleichläufig verjün-
gen, wobei die Steckhülse (1) in dem konischen Be-
reich geschlitzt ist und wobei eine Weite der Schlitze
(4) im unbelasteten Zustand der Steckhülse (1) über
die axiale Länge der Schlitze (4) zumindest annä-
hernd konstant ist.

2. Steckverbindung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine Wandstärke der Steckhülse (1) über den
konischen Abschnitt konstant ist.

3. Steckverbindung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Anzahl der Schlitze (4) zumindest zwei be-
trägt.

4. Steckverbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein erster Außendurchmesser (DA,1) in einem
nicht hohlen und nicht geschlitzten Bereich der
Steckhülse (1) größer als ein zweiter Außendurch-
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messer (DA,2) an einer mit der Ausnehmung (3) und
den Schlitzen (4) versehenen Stirnseite (8) ist.

5. Steckverbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein erster Innendurchmesser (DI,1) am ge-
schlossenen Ende der Ausnehmung (3) größer als
ein zweiter Innendurchmesser (DI,2) am offenen En-
de der Ausnehmung (3) ist.

6. Steckhülsen nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Steckhülse (1) eine Schulter (7) aufweist.

7. Steckhülse nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Schulter (7) im Bereich der Ausnehmung (3)
an der Steckhülse (1) ausgebildet ist.

8. Steckhülse nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Steckhülse (1) an einem stirnseitigen Ende
(8) einen Sicherungswulst (9) aufweist.

9. Verfahren zur Herstellung von Steckhülsen (1) für
die Steckverbindung zweier elektrischer Leitungs-
abschnitte (2)
wobei die Steckhülse (1) eine sacklochartige Aus-
nehmung (3) aufweist, wobei die Steckhülse (1) und
die Ausnehmung (3) zumindest abschnittsweise ko-
nisch ausgebildet sind, so daß sich ein Außendurch-
messer (DA) der Steckhülse (1) und ein Innendurch-
messer (DI) der Ausnehmung (3) gleichläufig verjün-
gen,
wobei das Verfahren folgende Verfahrensschritte
umfaßt:

- Bearbeitung eines zylindrischen Rohlings für
eine Steckhülse (1) zu einer zumindest ab-
schnittsweise konischen Außenform durch ei-
nen ersten spanabhebenden Verfahrensschritt,
und
- Einbringen einer zumindest abschnittsweise
konischen Ausnehmung (3) in die Steckhülse
(1) durch einen zweiten spanabhebenden Ver-
fahrensschritt.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß der erste und der zweite Verfahrensschritt in
ihrer zeitlichen Abfolge austauschbar sind.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Verfahren als weiteren Verfahrensschritt
das Einbringen von Schlitzen (4) in die Wandung der
sacklochartigen Ausnehmung (3) umfaßt.

12. Verfahren nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Steckhülse (1) in dem konischen Bereich so
geschlitzt wird, daß eine Weite der Schlitze (4) im
unbelasteten Zustand der Steckhülse (1) über die
axiale Länge der Schlitze (4) konstant ist.
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